
Setzen Sie sich mit

uns in Verbindung.

Wir beraten Sie gerne.

Telefon: (02309) 930-349

KINDERTAGESPFLEGE

IN WALTROP

Kindertagespflege
in Waltrop

IHRE

ANSPRECHPARTNER

HABEN SIE INTERESSE

TAGESPFLEGEPERSON

ZU WERDEN?

STADT WALTROP
Fachgruppe Jugend,
Kinder und Familie.

Stadtverwaltung Waltrop
Fachgruppe Jugend, Kinder und Familie
Kindertagespflege
Familienbüro

Münsterstr.1
45731 Waltrop

Birgit Ollesch-Joswig
Telefon: (02309) 930-313
Mail: birgit.ollesch-joswig@waltrop.de

Christina Seidel
Telefon: (02309) 930-365
Mail: christina.seidel@waltrop.de

Sie haben Freude an der
selbstständigen Arbeit mit Kindern

Sie sind zuverlässig, verantwortungsvoll
und kooperativ

Sie haben Interesse an der Erziehung,
Bildung und Betreuung von Kindern

Sie sind motiviert sich zu qualifizieren
oder bringen bereits eine pädagogische
Ausbildung mit

Sie bringen Erfahrung im Umgang mit
Kindern mit

Sie möchten Kinder in Ihrem eigenen
Haushalt, im Haushalt der Eltern oder in
anderen geeigneten Räumen betreuen



pädagogische Berufsausbildung und/
oder Qualifizierungskurse für
Tagespflegepersonen, Erste-Hilfe-Kurs

erweitertes polizeiliches Führungs‐
zeugnis, Gesundheitszeugnis,
kindgerechte Räume

… sind selbstständig tätig und zeichnen
sich insbesondere aus durch ihre

Die Betreuung im Rahmen
von Kindertagespflege kann

Qualifikation

Pflegeerlaubnis

Fachlichkeit und Vernetzung

Erfahrung in der Kinderbetreuung

FÜR MÜTTER

UND VÄTER

KINDERTAGESPFLEGE
… ist ein familiennahes

Betreuungsangebot mit einer

kleinen Kindergruppe sowie einer

festen Betreuungsperson.

Dabei unterstützen wir Sie gerne!

TAGESPFLEGEPERSONEN
Tagesmütter bzw. Tagesväter

Sie sind berufstätig oder befinden
sich in schulischer/ beruflicher
Ausbildung und benötigen für Ihr
Kind eine Betreuung, z.B. als
Ergänzung zu einem Ganztagsplatz
in der KITA oder OGS.

Ihr Kind ist 1 Jahr alt und hat
damit einen Rechtsanspruch auf
einen Betreuungsplatz in einer
Kindertageseinrichtung oder in der
Kindertagespflege.

Der monatliche Elternbeitrag richtet
sich nach Einkommen, Betreuungs‐
umfang und Alter des Kindes (unter
oder ab 3 Jahren) und ist identisch mit
den Beiträgen für die KITA.

Wichtige Voraussetzung für ein gelungenes
Tagespflegeverhältnis ist die Wahl der
für Sie passenden Betreuungsperson.

im Haushalt der Tagespflegeperson
mit bis zu fünf Kindern,

im Haushalt der
Personensorgeberechtigten oder

in anderen geeigneten Räumen,
z.B. in einer Großtagespflege mit
bis zu neun Kindern, erfolgen.

Beratung durch den Fachdienst des
Jugendamtes, Regelmäßiger Austausch
untereinander


